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§ 280
V erletzung der Rechte der K riegsgefangenen

Wer die völkerrechtlichen oder die ihnen entsprechenden 
gesetzlichen oder militärischen Bestimmungen über die Be
handlung der Kriegsgefangenen verletzt, wird mit Freiheits
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Verurteilung auf Bewäh
rung bestraft.

§ 280 d ient dem Schutz der völkerrechtlich festgelegten Rechte der 
Kriegsgefangenen.

Völkerrechtliche Bestim m ungen über die B ehandlüng der K riegs
gefangenen sind insbesondere das III. G enfer Abkommen über die Be
handlung von K riegsgefangenen vom 12.8.1949 (GBl. I 1956, S. 974 ff.), in 
dem  sowohl alle Rechte und Pflichten der Kriegsgefangenen als auch des 
G ew ahrsam sstaates im einzelnen festgelegt sind.

Entsprechende gesetzliche oder m ilitärische Bestim m ungen w erden in 
Zeiten bew affneter A useinandersetzungen im einzelnen durch die zustän
digen Organe erlassen.

Kriegsgefangene i. S. dieser Norm sind alle im Ai i. 4 des III. G enfer 
Abkommens genannten Personen.

Die Schuld um faßt n u r den Vorsatz.
§ 280 ist das speziellere Gesetz gegenüber anderen Norm en des StGB 

(außer z. B. §§ 112, 113).

§ 281
V erletzung des Zeichens des R oten K reuzes

Wer das Zeichen des Roten Kreuzes oder ihm gleich
gestellte Zeichen mißachtet, diese unberechtigt benutzt oder 
die Schutzrechte des Sanitätspersonals verletzt, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Verurteilung auf Be
währung bestraft.

1. § 281 d ient dem Schutz des Zeichens des Roten Kreuzes oder ihm 
gleichgestellter Zeichen und Rechte des Sanitätspersonals auf der

G rundlage der Prinzipien des Völkerrechts. Durch die Neukodifizierung 
erfolgte eine Präzisierung sowie E rw eiterung des § 25 M StrG auf die 
Schutzrechte des Sanitätspersonals. Diese E rw eiterung machte sich auf 
G rund der bestehenden völkerrechtlichen Regelungen erforderlich.

2. Zum Begriff des Zeichens des Roten Kreuzes oder ihm gleichgestellte 
Zeichen vgl. § 93 Anm. 5 d.

Schutzrechte des Sanitätspersonals ergeben sich aus dem I. Genfer 
Abkommen zur V erbesserung des Loses der V erw undeten und K ranken 
der S tre itk räfte  im Felde vom 12. 8.1949 (GBl. I 1936 S. 919 ff.), insbes.


